
Alfons Bora 
Schwierigkeiten mit der Öffentlichkeit 
Zum Wegfall des Erörterungstermins bei Freisetzun­
gen nach dem novellierten Gentechnikgesetz 

Am 1. 1. 1994 ist das Erste Gesetz zur Änderung des Gentechnikgesctzes (GenTG) 
in Kraft getrcten.' Neben einer ganzcn Reihe anderer Neuerungcn enthält es vor 
allem eine wesendiche Eincngung der bisherigen Öffentlichkeitsbeteiligung: Ent­
scheidungen über die Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen fallen nun 
nach einem schriftlichen Anhörungsverfahren. Der früher vorgesehene münd liche 
Erörterungstermin fällt weg. Der folgende Beitrag versucht darzulegen, daß es 
einerseits gute Gründe für die Einführung der ursprünglichen, direkten und münd­
lichen Biirgerbeteiligung gab, daß andererseits aber das Scheitern der konkreten 
Form wohl vorprogrammiert war. Am Ende stellt deshalb ein Plädoyer dafür, die 
empirischen Gründe dieses Scheiterns näher zu untersuchen und gegebenenfalls 
auch über alternative Formen der Öffenrlichkeitsbeteiligung weiter nachzudenken. 

I. Prozeduralisierung und Partizipation im Umwelt- und Technikrecht 

Die Gentechnik ist ähnlich wie die Atomkraft ein paradigmatischer Fall gesellschaft­
licher und rechtlicher Auseinandersetzungen über Technik und Risiko.' Sie ist, was 
die befürchteten Gefährdungen und deren Begrenzbarkcit anbelangt, in mancher 
Hinsicht neuartig.) Diesem Umstand hat man durch spezialgesetzJiche Regelung der 
Materie, die ursprünglich im Immissionsschutzrecht angesiedelt war, Rechnung tra­
gen wollen. 4 Abgesehen davon sind jedoch auch im Gentechnikrecht seit seiner 
Entstehung die allgemeinen Ennvicklungen des Umweltverwaltungs- und Technik­
rechts z.u beobachten. 

I BT-Drs. 71019J. 
1 ßeck-Gcrn shcim, Elis:1b('[h: Norma(iVt~ ZIelt::, \'Icl~chichtlge Motive und konk urnerende Khc!llCnintc.'rcs­

sen. Ei" Beit n s zur Technikfor ·,hung am Bti<picl VOll Fonpfl.n7.Ungs- und Gem.dmologlc. Ethik und 
Sonalwl$sen,ch.fte/1 (,) 199 2, J, 277-2S8; Ch"darcvian, Soray>lDally , Andreas/Kollek, Resin e: Exp<ri­
memc mit der EVc'llu\lon. Zum Vcrhll hnls von Evolution, Zuchwng und Gl·ntcchnologle. Frclburg '991; 
van den Dade, Wo lfg • .ng: Me",ch noch Malt Munch<n 19Sj; dc., .: S,hwlwgkellen mIl LegIlimarionen. 
Ethik und Sozlalwiss.nschaften (j) 1992",297-298 ; G ro!h, Klaus-Marlin: DIe gentechlllsche Heraus[or­
derung. KJ (2 I) 1988, 247- 262; Wurul, GabnclclMcI'1< , Ernst: G et'lo lI,he Regelungen von Pragen der 
Gentcchnik und Humangl'Octik. Aus Politik und Zeitgeschichte. Bei lage zur Wochenzeitung D., P.rla­
menr, 6/91, I.!·-' !4' 

Ladeur, Karl-Hcinz.: Risik() und Recht. Von d"r Re2.ep"on der Erfahrung z.urn I'ro%eß der Modelli(Tung. 
In: Bechmann, GOllhard (H rsg.): RISiko und Gesellschaft. Opladen 199" 209'-1 JJ; Nick ltseh, Fritz: 
RechtSfra~cll der modernen Biotcchnologie. Der Betrieb (,9) 1986,48,2475- 2479. 

4 Eckwerte-Beschlu!l der BR.g. vom JO. I 1.1988 (BT-D". I 1/)908) und dIe Begrundung 1.um Entwurf 
eint< GenTG vom 12.7. 1989; zum damaligen rechrlichen Rcgclungsbcdarf Nlckli ,ch 1986 (Fn. 3); Rich­
ter, Wolfgall~: GentechnologIe als Rtgclungsgegcn Sland des techlllSchen Sicherheits rechts. Rechtliche 
Steuerung unt'" ßedingungen der Ungcwißhelt. Frankfurt 3m MaJO 1989; Lukes, Rudolf : Der Entwurf 
cines Gese:zes zur Regelung vOn Frogcn der Gentechnik. DVßI (10 51 ' 9' 0,6,273-278. 
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Insbesondere die durch die Dynamik technischer Entwicklungen an gestoßene Aus­

weitung unbestimmter Rechtsbegriffe wie »allgemein anerkannte Regeln der Tech­
nik«, .. Stand der Technik " und .. Stand von Wissenschaft und Technik« führte 

einerseits zu einer Rücknahme verwaltungsgerichtlicher Kontrolldichte zugunstcn 

einer größeren, auf Planung und implementierende Rechtsgewinnung
' 

gerichteten 

Autonomie des Verwaltungshandelns. Andererseits erhöhte sich gerade dadurch die 

Bedeutung prozeduralcr Regeln, die aus dem Schatten des matcrieJlen Rechts her­

austraten und als grundrechts konkretisierende Normen erheblich an Aufmerksam­
keit gewinnen konnten.6 Gleichzeitig wurde damit auch deutlich, daß mit dem 

zumindest partiellen Abschied von der inhaltlichen Strenge polizeirechtücher Inter­
ventionsschwellen, wie er sich im Anlagenrecht seit einiger Zeit langsam aber stetig 

vollzog, das umweltverwaltungsrechtliche Verfahren in gewissem Umfang eine 

normbiJdende Funktion mit zu übernehmen hatte; denn die Ausfüllung unbestimm­

ter Rechtsbegriffe ist in solchen Fällen das Resultat von Normbildungsprozessen im 

Verwaltungs verfah ren. 
Mit Blick auf das Verfahren selbst wurde in der Folge mehr "Prozedl<yalisienmg' 
und "Partizipation.« statt ";udicial self-restraint oder Integration von Recht und 

Technik in Sachverständigengremien«7 gefordert. Prozedurali sierung wurde dabei 

unter zwei Aspekten thematisiert: 8 Zum einen sollte sie einen neuen Aspekt in Ver­
fahren der rechtlichen Programmentwicklung und Programmimplementation brin­

gen. Konkret heißt das vor all em: reflexive und iterative Mechanismen wie 
Rechtsetzung auf Zeit bzw . unterschiedliche Überprüfungsmechanismen, institutio­

nelle Frühwarnsysteme wie etwa Technikfolgenabschätzung oder begleitende Si­
cherheitsfofschung wurden eingefordert. Zum anderen bedeutete Prozeduralisie­

rung aber immer auch die Erweiterung von Teilhaberechten.' Verfahrensrechte bzw. 

Verfahrensgerechtigkeit, die früher im Hintergrund standen, ruckten ins Zentrum 
des Interesses. Eine Begründung für Parti zipationsforderungen basierte u. a. auf der 

Überlegung, daß das Verursacherprinzip im Umweltrecht zugunsten des Koopera­
tionsprinzips an Bedeutung verloren habe. Daraus hätten sich Folgen für die 

Drittbetroffenen ergeben, an den en das Kooperationsprinzip in der Praxis vorbei-

L1.dcur 1993 (Fn. 3); Gcrhardt, Michacl/Jacob, Peeer: Oll' üngehcbtc Öffentlichkeit - Drittbccciligung im 
Atomrecht z.wischen Verf1Ssungsgebot und F:\rc:e. Dbv (39) 1986,25 8- 2.73; Hofmann, Hasso: Der Ein­
fluß c..In Großtechnik auf dlS V(.'rw;llwn gs- und Prozeßrccht. UPR (4) 1984, }, 7)- 84. 

6 Wegweisend Gocrbch, Hdmut: Grundrcc hu.· ;ll.~ Vcrbhrcll,5g~ul.ntlcn . Ein B('itrag zum VcrstJndnis d~s 
Grundgesetzes rur die Bundesrcpubhk Dcutsehbnd. Baden-Baden 1981; vgl. auch Grimm, DICli.'r: Ver­
filhrcnsfehler 3JS GrundrechtsverStöße. NVwZ, (4) t9SS, 12, 86s-lS72; Brohm, Winfried : Dlc sta:uliche 
Verwaltung als eigenstandtge Gew;'Ih und die Grem.en de r Verwalwngsgerichtsbarkeir. DVBI (101) '986, 
3 21-H'; Burmt'lster, Joachim : Grundgcset'z liclu' Verfah rcn .~stfukturierung!;gebote komplexer Verwal­
lungsentscheidungen. J;'Ihrbuch des Umwelt- und TC('hnik rechts 1988, 1 Z I- I S9. 

7 Pnsch:ls, Rainer: Die Bc\valtigung der wISsfnseh3ftl iehen und leehnisc.hen EntwickJungt'n durch das Vcr­
wahung.~ n~eht. DÖV (42) 1989. I S, 7SS-800 (798); ders. : Vt rwahungsvefanrWOrlung und Verwaltungsver­
{::Ihren. Strukturprobleme, Funklionshedingungen und fntwicklung.o;;perspektiven eines ko nsen'il;l;:ll en 
Verwllrungsrechrs. Munch e-n 199°,484.490; Oenning('(, Erhard : Nt'ue Rechte im technologischen ZeLt­
altee? Kj (22 ) '989, '47-1)6 ( '55) . 

S Wolf, Raine!": Der Stand der Technik. Geschichte, Strukcurc!cDlente und Funktion der Verrechtl.chung 
technischer Risiken am Bei!i piel des Imlll is:tlonsschut'Zcs. Opladen 1986, 4lS. 

9 WI,ßler, Gerd: Entfcssdungskunst. Ein(' Kritik des Gcntechmk-Gesctz('s. KJ (z4) 1991, I, 18-}O; Luf, 
Gerhard: Probleme der Vcrrechtlichung . m Beispiel der Gentechnologie. In: Koller, Pet(·rN:trga . 
CsabalWcinberger. O t:'l (Hrsg.): Theoretische Grundlilgen der Rechtspolitik. Stuugarc '992, 2S-}6; Ähn­
lich auch Co nrad, Jobst: Die Risiken der Gentechnologie In soz.iologlScher Perspektive. In: Ha!fmann, 
Jost/Japp, KI:lUs-Pclcr (Hrsg. ): Riskante Enuchcidungcn und K:ltastrophenpotentiale: Elemente emer 
sozlologische.n RIsikoforschung. Opladcn 1990. 150- 171 ; Kooperation plus Pam z..ipauon ergebe .. Gt.:' ~ 
meinwohirichtigkeit .. , mcint Denninger, Erhard : Ocr geb:lndigtc Levi;l th :m. ßaJcn-ßaden 1990. )'0 Verbc~ ­
serie Betroffcnenparüz-ipauon .. fuh re nicht nur zur Verfahrensb('sehleurugung, sondern aUl'h zu . eltlem 
insgesamt dt!molualisc:h eren Verfahren und volkswirtschaftlich b csscr~'n Losung~; n " , vermuret die IC Chl:'­
mic Hesscn '.992 in einll:'m Positionsp;'\pler (Zitiert nach Klippers, Perer: DemokratisierC'n und Verklirzen 
von G~· n('hmi gullgsverfahren. Ist das möglich? KGV-Rundbricf 1993,1 + 2,61-68 (67)). 
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} 0 8 gehe. Sie müßten verstä.rkt auf die Thematisierung von Recht und auf gerichtsför­
mi ge Srreirentscheidung zurückgreifen. '0 Öffemlichkeirsbereiligung sei somit nicht 
nu r ein Äquivalem für die nachlassende Exaktheit gesetzlicher Steuerung und für 
e<ngeschränkte richrerliche Kontrolldichte, so ndern zugleich auch ei ne Form vorge­

zogenen Rechtsschutzes gegen die Schaffung vo llendeter Tatsachen im Verwaltungs­
verfahren. " 
Diese inhaltliche Öffnung des Rechts und di e damit einhergehende Prozeduralisie­

run g von Entscheidungen sind allerdi.ngs seit längerem auch kontrovers diskutierte 
Themen einer in der rechtswissenschaftlieben Literatu r ebenso wie in der Praxis 

geführten Debatte. Insbesondere Fo rm und Umfang der Öffentlichkeitsbeteiligung 
in umw cltrelevamen Genehmigungsverfahren sind ins Kreu zfeuer zwischen eher 
konservativer und eher basisdemokratischer Verrechdichungskritik geraten . • Tech­

nikblockade« und »Alibibeschaffun g« durch Öffentlichkeitsbeteiligung lauten die 
komplementären Vorwürfe. Sie haben die Diskussion über das atomrechd iche Ge­
nehmigungsverfahren geprägt, haben das Gentechnikgesetz seir seinem Emstehen im 

Jahr 1990 begleitet und bestimmten über weire Snecken auch die Auseinanders et­
zungen um di e N ovellierung des GenTG. So wurden einerseirs die Komroll- und 
Informarionsfunkrion einer Beteiligung der Öffentlichkeir betom und in diesem Zu­
sammenhang <nsbesondere auch d ie unausgewogene Zusammensetzung und un­
durchsichtige Verfahrensweise der Zentralen Kommissio n für die bio logische 
Sicherhei t (ZKBS) gerügt"; dies fühne zu Fo rderun gen nach Öffemlichkeit der 
ZKBS, nach Anhärungsverfahren für aUe (auch nichrgewerbliche) Anlagen und nach 

zusätzlichen Umweltverträglichkeitsprüfungen LInd Techn ikfolgenabschär;wngsver­
f.hr en bei Freisetzung und Inverkehrbringen (Erweirerung der Parti zipation). 'J 

D emgegenüber wurden Bürokratisierung, überlange Verfahrensdauern und dadurch 
drohende Srandortnachreile gentechnischer Forschung und Produkrion als Argu­
meme für eine Srraffung des Genehmigun gsve rfah rens und eine partielle Einschrän­

kung der Öffendichkeitsbeteiligung bei Frciserzungsamrägen herangezogen," 
D er Gesetzgeber hat sich im wesentlichen der zuletzr genanmen Positio n ange­
schlossen. Mit diesem Schritt reagiene er auf verschiedentlich beklagte Mißsündc 

und Funkrio nsdcfiz ire des Erö rterungstermins. Wir stellen im folgenden die recht­
lich imendierten Funkrio nen dar, um uns sodann den beobachteten Defiziten 

zuzuwenden. 

10 Wolf, Rainer : .. Herrschaft kraft Wissen'" in der RislkogcsellsC',h:l ft . Soz. ial( Weh (J9) 1988, 164-1 87 

( '7M). 
1 1 L:mg in: Forschungsimaitut [ur öffentliche Verw3hung/ Ke rnforschungszentru m Karls ruhe (Hrsg.): Die 

O ffentlit.:hktilsbNciligung bel der GenehmIgung \-'on umwdtr(' levantcn Großvorhaben. Zwischcn('rgeb~ 
nisse eines gerncinsJmcn r orschungsprojckte5 . Spcr (> (~r Forschungsbcrichtl' 70. Spe}'cr 1988, Bd. 2. 9 f.; 
krit isch zur Proy.t~dUr;lli sirrung und Ö ffcndichkl'il$bct<.'iligung schon Kloepfer1 Michael : Redw:schutz 
im U mwch.schuo:, .. VawArch (76 ) 198 5. 'h }71-197 u nd S. J<r41. 

12 Denninger 1990 (Fn.9), T7~, 184 ; Fuhr. Marr tl1 : Gentechnik : Das geblndiglt' Risiko? Zwischenbilanz 
nach 2 Jahren Gcntechnikgcsel7.. Informalionsdienst U mweltrecht (l) 1992, 4. 197-2° 4. 

I} Zum Entwurf des GenTG Ri l:dd, Ulrlkc/ Puhr, Manln rr;lppcs~r. Bcatrix : Stellungnah me des Öko­
Inst ituts FrciburglDarmstadt zum R.~·g ie rungs\:ntw urf C'i ncs Gen teclmikgcsctzcs. KJ (12) 1989. 3. 
H?-J64 ; Bock, Wolfgang: SChUL? gegen di e RI siken und Gefahren der Gemcchnik? - Zum RC'!;u:rungs­
entwurf eines Gcntechnikgesetzt's. H cidelberg 1990. 

'04 Ma:o. -Pbnck-Gescllscha ft i:.u r Forde rung de r Wissensch:lhen t. v. : Stellungnahme z.u den Erf."hrungtn 
mit dem Gem("chmkrecht und seiner :ldm l.OISlrauven Umsetzung. Muncht n 1992, JO. 
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2. Rechtliche Funktionen der ÖfJentlichkeitsbeteiligung allgemein 

§§ 18 GenTG, 5 GenTAnh V a. F. sahen ein Anhörungsverfahren mit öffentlicher 
Bekanntmachung des Vorhabens, Auslegung der Unterlagen, der Möglichkeit von 
Einwendungen und einem Erörterungstermin vor. Jedermann konnte Einwendun­
gen erheben. Für diese Form der Öffentlichkeitsbeteiligung lassen sich normative 
Grunde mobilisieren, die im folgenden dargestellt werden. 
Verfahrensfehler können Grundrechtsverletzungen darstellen, das ist spätestens seit 
dem Mülheim-Kärlich-Beschluß des Bundesverfassungsgerichts anerkannt. 'j Durch 
den Übergang von der Ordnungs- zur Leistungs- und Planungs-Verwaltung, von 
Konditional- zu Finalprogrammen, vom liberalen zum wohlfahrtsstaatlichen Ord­
nungsmodell verliert das Gesetz ein Stück weit seinen Entscheidungscharakter. Die 
Normgenese selbst wird zum Teil ins Verwaltungshandeln verlagert, das Verfahren 
erhält mehr und mehr das Gepräge »implementierender Rechtsgewinnung«. ,6 Um so 

wichtiger wird in Ersetzung und Ergänzung parlamentarischer Kontrolle die Teil­
habe der Betroffenen. Rechtsdogmatisch lassen sich mindestens vier unterschiedliche 
Begründungsfiguren für eine betroffenenorientierte, grundrechtsbezogene Verfah­
rensausgestaltung erkennen.'! Sie kann entweder aus einer prozessualen Konkreti­
sierung von Grundrechten - dem sogenannten status activus processualis -, aus 
kompensatorischen Teilhaberechten, aus der Interpretation von Grundrechten als 
Verfahrensgaraorien oder schließlich aus allgemeinen Verfahrensgrundsätzen herge­
leitet werden, wie sie etwa das Prinzip des »due process« mit seinen Elementen 
»notice«, »hearing« und »fair trial" prägen. Den Unterschieden zwischen diesen 
Begründungsfiguren braucht hier nicht im Detail weiter nachgegangen zu werden -
die gängige Lesart ist wohl diejenige der Grundrechte als Verfahrensgarantien " -, 
denn im Ergebnis stimmen sie in ihren Postulaten weitgehend überein. Betroffene 
sollen rechtzeitig und umfassend informiert werden; sie sollen das Recht haben, 
ihren Standpunkt zu Gehör zu bringen und damit den Gang des verfahrens zu 
beeinflussen; sie sollen während des Verfahrens angemessen beraten und Mallnah­
men sollen ihnen gegenüber ausreichend begründet werden. Durch solche Beteili­
gungsrechte der Betroffenen wird unter anderem auch dynamischer Rechtsschutz 
realisiert. »Grundrechte als Verfahrensgarantien sind die Antwort auf die Freiheits­
relevanz des Verfah.rens selbst.«" 
Die Jedermann-Beteiligung in Anhörungsverfahren wurde und wird ganz ähnlich 
begründet, bedarf allerdings einiger zusätzlicher und etwas allgemeiner gcfaßter Ar­
gumente, da sie über den Schutz individueller Recht.spositionen hinausgeht. In der 
älteren Rechtsprechung vor dem Mülheim-Kärlich-Beschluß des BVerfG'o domi­
nierte die heute wohl kaum mehr vertretene Ansicht, Bürgerbeteiligung habe im 
Blick auf die Rechtsstaatlichkeit des Verwaltungsverfahrens allein dienende Aufga­
ben. Sie solle ausschließlich der Information der Verwaltung förderlich sein und 
damit die» Verfahrensordnung« sichern helfen." Die erwähnte Entscheidung des 
BVerfG ergänzte dies durch den Aspekt des Grundrechtsschutzes als eines eigen­
ständigen Verfahrenszwecks. " Dies impliziert zwar bestimmte weitere Funktionen. 

15 BVerfGE 5}, JO. 
,6 Gcrh.>rdllJ"cob '986 (F n. 5). l65· 
17 VgL d"J.zu BurmclStcr 1988 (Fn. 6). 
18 Goerhch [981 (Fn.6). zuruckh .. tlcnd PiL'i'c has 1990 (Fn. 7), 432. 
'9 Grimm '985 (Fn. 6),867. 
20 Vgl. Fn.15. 
21 So das OVG Kobll'llz in seinem Beschluß "I.U Muhlhclm-Karl.tch, DVBI 1977, 7Joff.; oder B"J.yVGH 

DVBI '979, 67)1f. 
II Implement"J.tio[1 ciil~ser Grunds5t"l(' beispieI5'h'l'>l' in HVerwG NV,,,.Z 1985, 745; BayVGH NVwZ 1989, 
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JIO wie etwa die ausreichende Information der Bürger als notwendige Voraussetzung für 
die Wahrnehmung seiner Rechte;" gleichzeitig bleibt diese Sichtweise aber konzep­

tionell stark auf das Moment der .. Verfahrensordnung« bezogen. Im Ergebnis wird 
der Öffentlichkeitsbeteiligung regelmäßig ein zweifacher Zweck zugewiesen: Infor­
mation der Behörde plus (vorgezogener) Rechtsschutz." 
Unter dem Stichwort der »Mitwirkung« wird darüber hinaus versucht, Gedanken 
aus der politischen Demokratisierungs- bzw. Partizipationsdebatte in das Recht zu 
übertragen. Man bezeichnet Partizipation im Sinne von »gestaltender Mitwirkung 
von Zivilpersonen am staatlichen Verfahren«" als »notwendigen Gcgenpol «'6 zur 
Kooperation der Verwaltung mit den Antragstellern/ Anlagenbetreibern. Als kon­

krete Ziele der Öffentliehkeirsbeteiligung werden daraus abgeleitet: Information der 
Behörde, Kooperation - Kommunikation - Integration, Effizienzsteigerung - Ver­

fahrensökonomie - Durchsetzbarkeit der Entscheidung, Konsens, Kontrolle durch 
Transparenz und Publizität.'7 Explizit lehnt diese Meinung jedoch den Gedanken 
einer wie immer gearteten .. demokratischen Legitimation der Genehmigungsent­
scheidung« ab." 

Dies wird freilich auch von denjenigen nicht angestrebt, die Akzeptanz oder »Legi­
timiat.ion« der Entscheidung a.ls weitere rechtlich intendierte Funktion betrachten. 
Vielmehr ist damit die Möglichkeit gemeint, im Laufe eines Anhörungsverfahrens 
die Akzeptanz der Verwalrungsentscheidung bei den Betroffenen zu verbessern, wo­
möglich gar ihre Zustimmung zu einer nachvollziehbaren, weil transparent gemach­

ten Entscheidung zu erlangen.>' Dies betrifft nicht die Legitimität einer auf 
rechtssta"dichen Grundsätzen beruhenden Entscheidungskompeten:<., sondern die 

gewachsene Bedeutung bürgerschaftlicher LoyalitätJo im kooperativen Staat. Die 
Nähe zu den oben erwähnten Prinzipien der Transparenz und der Integration ist 
unverkennbar. Daneben wurde lediglich das auf dem Akzeptanz-Gedanken aufbau-

.. 3d!.; eine ~usfuhrltche Anllyse der Rec.htsprt:chung bei Dollingcr, Waker: Burgcrbctciligung In Ge­
nchmigungsvcrfabren von Großprojekten. Spardorf 1986, 11 S H. 

Zj So schon Blumcl, Wt)lf~;l ng ; Funktion und Ausgc.slahung der Offcntlichkcitsbelciligung im :uomrechl­
lichen Genehmigungsverfahren. In: Funftcs Deutsches AtOmrcchts-Symposium, 8.- 10. OC1.ember 1976 
in Munster. Referate und DI skuss ionsberichte. Veranst:lltet vom Bunclesministenum des Inneren gemein~ 
sam mit Rudolf Lukes. Herausgegeben von Rudolf Lukes. Koln usw. 1977. l.lJ-2J6 (2JO). 

24 So erw;a Kjmtnin-ich, Ono: Funktion und AusgestaJtung der Öffcndichkcitsbelciligung Im atomrechdi­
che-n Gen"hmigun !; ~\'erl:lhren. In : Funftcs Dcum:hes Acomrechls-Symposium (Fn.lJ), 255-262 (2.66) 
lind Blümd (Fn. 23), auf dIe SIch das BVcrfG :tusdrückJich stutz t; ]ar;lss BImSe_hG Rn.2.S H. :tu § 10. 

2.S Beispielhaft etwa Schmilt Gla"sc:r, Waller: Die Position der Burger als Beteiligte im Entschtidungsvt.-"-­
fahren gt'stalrcndcr Verwaltung. Jn : Lerche, PeterlSchmidt~Aßmann, Ebcrhard/Schmitt Glacser, Waltcr: 
Vcrf:l.hr"n als St:l.US- und verwaltungsrechdic_he Kategorie. Heldelber~. 1984, J 5- 94 (47) m. w. N. zur 
Partizipationsdcb;ane. 

2.6 Ipsen, Nrn: Die Bcwahigung der wissenschaftlichen und techmschcn EntWicklungen durch das Verwal­
tUllg~ redH . VVDStRL (48) 1990. 177- 1.06 (1 96); In der Rechtsprcchun~; kehrt d ieses Moment ;als 
.. Moglichkeit SUbSI:l.nriciler Einfluß rllhme auf d:ts Verbhren und das Ergebnis- d es Verfahrens« Wieder, 
BVerwG E 7S . 114; vgl. auch Kopp VwVfG, Rn . 1 ..... u § 7). 

27 Schmitt Gl3eser (Fn.15). 58; 7.ur (indirekten) Kontrolle durch Transparenz. schon Ure, e arl Her­
mann/ l.. ;:t ubmgcr. Hans-Wemcr: Empfehlen sich unter dem Gesichtspunkt der Gewahrleistung notwen­
digen Umwehschurz.es crgan .... cnde Regt:lungC'n im Verwahungsvc:rfahrens- und Vcrwahlingsprozeß­
recht? Gutachten B fur dm 51. Deut.schen JUl'i stcnt;tg. MUllchen 1978, 57 L: die Komrollfunktion wird 
im Rahmt·n der .. MltwLrkung .. lUS;l,lzJich durch den Aspekt der Vcrfahrenskoncrolle, d. h. der aktiven 
Teilnahme am Verfahren vcrst:lrk.r. 

2S Ipsen (Fn. :6) nt. w . N. 
29 Hirsch/Schmidt-Didc'l uhn GenTG. Rn . I ~u § 18 ; Koch/ lbdgaufts GenTG, Rn. I zu § {S; sehr ausfuhr­

l;ch DolI;nger 1986 (Fn . u ) m . w . N . 
JO Hoffmann-Ri('m, WolfgangiRubben. Susanm·: Aromrccht..lichcr Erortc:runb.H<:rmin und Öffcndichkeü . 

Zum Verha.hnis von Burgerbcleiligung unJ Öffentlichkeit. Hcidelbcrg 198". 39 ff.; Kopp, Ferd inand 0 .: 
Verfahreosregdn zur Gewahrlcistung eines angemessc:ncn Umweltschutzes. BlyVDI 1980, 97 ff.; die Ak. 
zept~n"?j Legitlmation cin..:r Entscheidung sorgt zugleIch für ... Befriedung_, 'l.ur .. Sefnedungsfunktion .. , 
so Rondlcnf-itsch . MIChleI: Die P13nfcstslellung. VerwA 19S9. 9l H. (lOS). 
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ende Moment des Interessenausgleichs starker in den Vordergrund gesteJltY Im 
Ergebnis ist deshalb davon auszugehen, daß ein im Sinne von Akzeptanz verstande­
ner Legitimationsbegriff ,ich in den Funktionenkanon des Verwaltungsverfahrens 

einfügt. 

Diese Grundsätze kommen in unterschiedlichen rechtlich intendierten Funktionen 
der Öffentlichkeitsbeteiligung zum Ausdruck)' Als Resulm der geschilderten De­

batte lassen sich folgende 6 Funktionen der allgemeinen Öffentlichkeitsbeteiligung 
mit guten Gründen vertreten: 
r.Inform4tion der Behörde: die Öffentlichkeitsbeteiligung soll dazu beitragen, die 

Sachverhaltserrnittlung zu optimieren. 

2. Information der Bürger: sie soll die Bürger besser über das Vorhaben und über das 

Genehm igu ngsverfah ren unterrichten . J) 

3. Kontrolle: auf dem Wege der Öffentlichkeitsbeteiligung soll die institutionali­
sierte, im mehrstufigen Verwaltungsaufbau und im Prinzip der Gewaltenteilung zum 

Ausdruck kommende Kontro.lle des Verwal.tungshandelns durch ein erhöhtes Maß 

an Publizität und Verfahrenskontrolle erganzt und erweitert werden. 
4. Rechtsschutz: die Öffentlichkeitsbeteiligung soll den vorgezogenen Rechtsschutz 

für potentiell Betroffene besonders fördern. 

5. Imeressenvertretung: sie soU dazu beitragen, die Vielfa.lt der in der Gesellschaft 
vertretenen Standpunkte darzustellen und damit individuellen wie kollektiven, pri­
vaten wie öffentlichen Belangen zu angemessener Berücksichtigung zu vcrhel­
fen. 

6. Legitimation/Akzeptanz: sie soll das Vertrauen der Bürger in das Handeln der 
Verwaltung, ihre Zustimmung zum Verfahrensergebnis und damit insgesamt die Le­
gitimationsbasis der Verwaltungsentseheidung erhöhen. 

Dieser allgemeine Funktionskatalog der Öffentlichkeitsbeteiligung ist einerseits wei­

ter gefaßt als die vermutlich herrschende Meinung in der Rechtsprechung, die er um 
die mit den Begriffen »Mitwirkung,< und »Akzeptanz« bezeichneten Aspekte er­

gän zt. Er ist zugleich aber auch enger als manche Literaturmeinungen, indem er 
nämlich vor allem auf die bisweilen erwähnte Funktion der Effizienzsteigerung ver­
zichtet. Dies gilt sinngemäß auch für den Erörterungstermin . Ihm lassen sich in 

einem zweiten Schrill spezifische Aufgaben zuweisen, die mit den allgemeinen 
Funktionen zusammenhängen. 

} [ B:l:dur3 in Erich5 tn/ M:lrtc-lls, AlI g(,'mc::i n~ VerwaltuflgsrcdH. 9. Aufbgc. BedUl/New York 1994, § .. p., l7; 
Kopp VwVfG Rn. 1 zu § n; Sc:hmiu Gbcser (Fn. 1J ); Blumel (Fn. 23 ) ; Ipsen (Fn . .!6)· .1ln:h BVerwG 
NVwZ 1985,745. 

Jl D",b"i Ist l.U bea~ht.:n , d:'lß der junstische Funkuonsbegnff im Gege.nsatz l.UII1 soziaJwlssenschaftlichen 
das Zlcl und den Zw<.·..:k cweS Tatbesundes umschreibt. ., Nicht die obJckliv beobachtb:m:n Konsequen­
Z('n eines soz.lalen Elem<"/Hs $md gcmelOt, sondern die ln[cndU~rl('n , dem Elcmetlt l.ugc:schnebenl·n 
Leistungen ... Ront.·lIcnfitsch. Mich:H~1: Funktionen der Ofren dichk(" lt sbcl cl lj ~ung im Verwahungs\'l'rbh­
rc:n um großtechni!>che Anlagen . In: Spcytrcr Forschung.s bl·ridHt' 70/ 1988 (Fn. 11), 19 H.; Kurz , Alcx;lIl ­
der : Juristische Aspekte der Öffemllt:hkeit sbeteil.gung bei der PI:m ung und Genehflligung umweltrelc­
V3nter Großvorh:Jbcn. J ur'l slischer Schlußbcncht Im Rahmen des ProJek[e.s . Die ÖfrentJLchk~itsb("'tI:~ih­
gung bei der G('nchmlgung von umwtltrdcvanten Großvorhabt"LH:. Speyer L991. }O. 

H Ocr auf allgemeine AktcneinSldll und auf umfassend!.! . Umwelun(orm,Hion oc l..idcndl' Inform3tiolls;m­
spruch des Burgers ist ein darub,.'r hinausgehender Aspekl dt Umweltrcdn s, der Sich nur 7.um Teil mit 
den hier belundehen BClciligungt.redm.·n ubcrschll('idtt, vgl. Gmln. f:lkc: Die Verwaltungsoi{entlichkeit 
im Umwehrccht. Ein Rechtsvergleirh Dt:uuchI3nd-USA. Dusseldorf 1989. 
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J12 J. Rechtliche Funktionen des Erörterungstermins 

Die Charakteristika des Erö rterungstermins sind vor allem anderen Mündlichkeit 
lind Unmittelbarkeit. Das heißt im Gegensatz zu dem übrigen schriftlichen Beteili­
gungsverfahren vOr allem: in der Kommunikation unter Anwesenden ist ein direkter 
und schneller Austausch möglich; die sofortige Reaktionsmöglichkeit auf vorge­

brachte Argumente bewirkt jedenfalls grundsätzlich eine erhöhte »Flüssigkeit« des 

Kommunikationsgeschehe ns, Positionen können ad hoc präzisiert, aber auch revi­
diert oder aufgegeben werden; die .' Leibhaftigkeit«, das direkte Gegenüber zwischen 
Verfahrensbeteiligten und Einwendern kann sowohl angst- und aggressionsmin­
dernde wie -steigernde Wirkung haben, bei des ist jedenfalls in der Prozeßhaftigkeit 

des Kommunikationsgeschehens offen und kann von den Kommunikationspartnern 
auch eingesetzt werden; kommunikative Kompetenzen, die in anderen Verfahrens­

abschnitten vOr der Schriftlichkeitsschwelle halt machen, können zur Geltung kom­
men, manches kann gesagt werden, das sich der Schriftform nicht beugen würde. 
Diese Kurzcharakteristika - .. Flüssigkeit«, . Leibhaftigkeit«, .überschießender Ge­

halt des mündlichen Ausdrucks « - soll im folgenden gemeint sein, wenn die 

rechtliche Bedeutung von Mündlichkeit und Unmittelbarkeit des Erörterungster­
mins für die einzelnen Fu nktionsbereiche dargestellt wird. 

§ 6 Abs. I GenTAnhV (a. F.) nennt zwei konkrete Aufgaben des Erörterungster­

mins: er dient dazu, die rechtzeitig erhobenen genehmigtlOgsrelevanten Einwendun­
gen zu erörtern, und er soll dem Einwender Gelegenheit geben, ihre Einwendungen 
zu erläutern. Er ist mit anderen Wonen dazu gedacht, die widerstreitenden Rechts­

positionen und Interessen zu eruieren, den Sachverhalt umfassend zu klären und 

damit allen Einwendern rechtliches Gehör zu verschaffen." In der Praxis soll der 
Erörterungstermin nach herrschender Meinung in Rechtsprechung und Literatur als 
umfassendes Sach- und wohl auch Rechtsgespräch ablaufen.}! Er wurde verschie­

dentlich als .. Kernstück und Höhepunkt« oder als "Herzstück« des Beteiligungsver­

fahrens bezeichnct.!6 Bezüglich der genannten 6 rechtlichen Funktionen bedeutet 
das im einzelnen folgendes: 

(I) Information der Behörde: Die Verwaltung ist bereits aus den schriftlichen Ein ­

wendungen über die Argumente der Bürger informiert. Deswegen erwachsen dem 
mündlichen Termin zwei speziellere normative Funktionen: 

(a) Präzisierungs-Funktion: formal und inhaltlich sind an die Einwendungen keine 

Anforderungen gestellt. Deshalb sind insbesondere auf dem komplizierten Gebiet 
der Gentechnik regelmäßig weitere Klärungcn und Erläuterungen - und zwar gerade 

der substantiierten Einwendungen - erforderlich, um die Spreu vom Weizen zu tren­
nen und etwaige neue Argumente erkennen und berücksichtigen zu können. Der 

Vorzug der Mündlichkeit und Unmittelbarkeit besteht dabei darin , im direkten Hin 

und Her komplizierte und verästelte Sachverhalte en bloc und abschließend zu be­

handeln. Die klärende Nachfrage könnte zwar im Prinzip auch sch.riftlich geschehen, 
würde dann aber den Aufwand im Vergleich zum mündlichen Termin erheblich 

wachsen lassen und möglicherweise auch nicht zur Klärung führen. Indirekt sichert 

H Hirsch/Schmidt-Didcz.uhn CenTC , Rn. 60 zu § J 8. 
35 So schon Sender, Bernd: Funktion und Aus&cstalrung der ÖHcmlichkeitsbctciligung im atom.rechdichen 

Gtllchmigungs\·crlahren. In: Funftcs DeutSches Atomrechts-Symposium (Fn. l)}, 1 l7-154 (248 H,); 
Ule/Laubing:el'" L978 (Fn.lJ); zum heutigen Stand vgJ. Kopp VwVfG, Rn. 51 H. zu § 7) m. w. N., RJI. 6 ff. 
zu § 68; einschrankend zum Rechlsgcsprach Hirsch/Schmidl-Oi\lczuhn Ge:n TG. Rn. 66 zu § tH . 

)6 Ule und L:\ubinger in ihrem Gutachten fur den 51 . DJT: .,Ocr Eroneruogstcrmin ... stelh ein aU~hC2.eich­
neres Instrument z.um Austausch von Informationen und Ansichten sOWIe tum piLlichc-o Ausgleich einan­
der widerstreitender I mCressen dar. Seine generelle BedeultlnJ; und die \Vi.:hti).;keit seiner funktionsgcrech­
tcn Ausgestaltung kann deshalb gar nicht ubt:rsclüt~. t werden ... Ule/LtubUl~t:r 1978 (Fn. lJ). 81. 
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also der Erörterungstermin über die unmittelbare Information der Behörde auch das 

rechtliche Gehör potentiell Betroffener. Direkt trägt er durch umfassende Sachauf­

klärung zur materiellen Richtigkeit der Verwaltungsentscheidung bei. 

(b) Ergänzungs-Funktion: außer der Präzisierung bereits erhobener Einwendungen 

sind auch neue Gesichtspunkte zu erwarten und von Rechts wegen zu berücksichti­

gen. Zwar waren Einwender wegen § 5 1.2. GenTAnhV (a. F.) mit neuen Einwen­
dungen ausgeschlossen, sofern sie nicht auf zwischenzeitlich eingetretenen Tatsachen 

beruhen (formelle Präklusion). Das betraf freilich nur ihre Klagebefugnis hinsicht­

lich neu vorgebrachter Aspekte (materielle Präklusion). Der Untersuchungsgrund­

satz des § 24 VwVfG verpflichtet die Behörde zur sachlichen Prüfung aller - auch der 

verspätet vorgebrachten - EinwendungenY Manche neuen Gesichtspunkte werden 
aber nur auf Grund der Mündlichkeit und Unmittelbarkeit der Verhandlung zu Tage 

treten. Dafür spricht vor allem, daß die Relevanz bestimmter Tatsachenkenntnisse 

auf Einwenderseite (z. B. standortbezogenes Wissen) sich erst im Wechselspiel der 

Argumente aus dem komplexen Gesamtzusammenhang herauskristallisiert. Das 

Sach- und Rechtsgespräch vertieft durch die Produktion neuer Gesichtspunkte die 
im schriftlichen Teil des Verfahrens eröffnete Kontroverse und bietet dadurch auch 

der Verwaltung die Gewähr, zu einer umfassenden Bewertung und einer materiell 

richtigen Entscheidung zu kommen. 
Einem Erörtenmgstermln kommt also vor allem die Aufgabe der Präzisierung und 

der Produktion ergänzender Argumente zum Zwecke der umfassenden Klärung des 

Sachverhalts, der Vorbereitung einer materiell richtigen Entscheidung und der Ge­

währung rechtlichen Gehörs zu." 
(2) Information der Bürger: Am Erörterungstermin nahmen wegen § 18 III GenTG, 

IO VI BImSehG, 5 und 6 GenTAnhV (a. F.) außer den beteiligten Behörden und 

Antragstellern ausschließlich Personen teil, die ElI1wendungen erhoben haben, sowie 

gegebenenfalls von diesen benannte Sachbcistände. Auf diese Personen und ihren 
Informationsstand zu Beginn des Erörterungstermins kann sich die Informations­

funktion hier nur beziehen. Deshalb fragt sich, wie deren Informationsstand im 
günstigsten Falle beschaffen sein kann. Im Falle der "Aktivisten« und der Sachver­

ständigen bezieht er sich auf die um Betriebsgeheimnisse gekürzten Antragsunterla­

gen sowie die Kurzfassung. Sonstige Einwender kennen das Vorhaben oft nur aus der 

Presse oder aus Informationsveranstalrungen des Antragstellers oder organisierter 

Umwelrgruppen. Hier ergeben sich für den mündlichen Termin je spezielle Informa­
tionsaufgaben. 

(a) Experten auf der Einwenderseite: für sie sind vor allem Gesichtspunkte fachwis­

senschaftlicher Namr relevant. Auf der Basis der ausgelegten Unterlagen haben sie 

oft hochspezifische wissenschaftliche Einwendungen formuliert, auf die die Verwal­

tung und gegebenenfalls der Antragsteller nun reagieren können (umgekehrter Fall 
der Präzisierung). Dies dient weniger der Vorbereitung eines neuen Schlagabtauschs 
als vielmehr - im Sinne der Befriedungsfunktion der Öffenrlichkeitsbeteiligung -

einer sachadäquaten Erledigung einzelner Einwendungen. 

37 HlfSch/Schmidl-Didczuhn GenTG, Rn. 57 zu § 18; BVerwGE 60, }09f.; Oberm:lyer VwVfG, Rn. 178 zu 
§7J. 

38 So nicht nur die ursprünglich von ßh.irnd 1977 (Fn. 3 S), Benuer 1977 CFn. 2}) U. a. vertrelene Au(LtsSUJlI;. 

sonde'rn Im E. rgebms wohl auch die Memung der ncuc.ren Kommentierungen: Hir c:.h/Schmidt-Didclouhn 
GenTG, Rn.60 zu ~ 18 (umbsstndc Khuung des $:1chvl'rh:llts, Vorbereitung der sachlichen Entschcl­
dungsgrundl;lge unter gleichzeitiger Gewahrung rechthchen Gehars); Jarass SImSchG, Rn.60 zu § 10 

(weitere Ergebnisse, verbreIterte Emscheidungsgrundlage), Rn. 68 zu § 10 (bessere SachaufklJrung); 5w­
rOSt in Uld Laubinger ßlmSchG. 74/1994 ! § 10 G J (Erwclteruog der behordlichen Entsch\!,dungsgrulld­
bgc); Kopp VwVfG, Rn. 55 <.~I §n (KIMung von Fragen, die durch Einwendll.ngcr1 aufgeworfen 
wurdeo). 
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(b) Sonstige Eimvender: sofe rn hierunter insbesondere Personen mit anfänglich eher 

geringem Wissen über technisch-wissenschaftliche Details verstanden werden. sind 

nahezu alle Informationen des Erörterungsrermins für sie neu. Um so bedeutsamer 

ist die Informationsdimensio n für diese Beteiligten, und zwar sowohl in sachlicher 

als auch in sozialer Hinsicht. Denn durch Sachaufklärung wird ihnen VOr allen Din­

gen auch der Entscheidungsprozeß des Verwaltungsverfahrens nähergebracht. Sie 

erfahren unmittelbar. daß und wie man sich mit ihren Argumenten auseinandersetzt. 

Sachentscheidungen werden als solche dargestellt und von rein politischen Präferen ­

un unterscheidbar. Diese auf demokratische Lernprozesse zielende Dimension des 

Erörterungstermins ist ersichtlich von zentraler Bedeutung für die Herstellung von 

Transparenz und damit für die Kontroll-, Rechtsschutz- und LegitimationsfunktiOll 

diesem speziellen Personenkreis gegenüber. 

Beide Gruppen (ebenso wie die gegebenenfalls zugelassene Presse) tragen die erhal­

rene Information in die Öffentlichkeit weiter, so daß sich von daher Sekundäreffekte 

des Erörterungstermins cinsrdlen dürften. Im Ergebnis isr davon auszugehen, daß 

die Information der anwesenden Bürger ein wesentlicher Zweck von Erörterungster­
minen ist.)' Sie ersrteckt sich sowohl auf wissenschaftlich-technische Fragen, wie 

auch auf die Darstellung des Entscheidungsprozesses. 

(3) Kontrolle der Verwaltung: Die Kontrollfunktion wird sicherlich von allen Einzel­

schritten des Beteiligungsverfahrens und darüberhinaus auch durch Presse be richter­

stattung erfüllt. Allerdings kann der mündliche Termin durch die wechselseitige 

Information. durch den unmittelbaren Austausch von Argumenten, d.ie Publizität 
und Transparenz des Verwaltungshandelns gegenüber den schriftlichen Verfahrens­

abschnitten entscheidend verstärken. Die Möglichkeit direkter Nachfrage und Inter­

vention verschafft zusätzlich auch einen unmirrclbaren Einfluß - nicht auf das 

Resultat, wohl aber: auf den Ablauf des Verfahrens'o Verfahrenskontrolle steh t so­

mit für »Mitwirkung. oder »s ubstantiell e Einflußnahme. im oben angesprochenen 

Sinne. Sie ergibt sich aus der Unmittelbarkeit des Erörterungstermins, ist stärker als 

im rein schriftlichen Verfahren und erstreckt sich prinzipiell auf die gesamte Dauer 

der mündlichen Verhandlungen. 

(4) Rechtsschutz: Die Rechtsschutzfunktion wird zuerst und in der Hauptsache 

durch die Möglichkeit schriftlicher Einwendungen erfüUt. Damit ist den Bürgern in 

einer frühen Phase des Verfahrens die Gelegenheit gegeben . ihre rechtlich geschütz­

ten Interessen vorzubringen und damit den Gang des Verfahrens noch zu beeinflus­

sen. Aus diesem Grund ist es auch reehclich möglich , auf den mündlichen Termin 

ganz oder teilweise zu verzichten, wie es etWa mir der Novellierung des GenTG 

geschehen ist." 
Man wird deshalb einschränken müssen: die Reehtssehurz.funktion erfüllt ein Erör­

terungstermin in indirekter oder abgeleiteter Form, nämlich durch die beiden 

Aspekte der Information und der Einflußnahme auf den Verfahrensab lauf. Unter­

richtung der Bürger über wesentliche Aspekte des Vorhabens ermöglicht ihnen 

umfassende Argumentation und gewährt damit auch vollständigen (vorgezogenen) 

39 Hlrscb/Schmidt·Didcz.uhn GenTG. Rn.66 zu § 18; Jara~ ~ ßlmSchG Rn.68 7.U § 10; Kopp KwVrG 
Rn. n 'l.U § 7}; die fnihc Dcb.aHC zur Öffcndichkeitsbcteiligung hat diesen Punkt ebenfalls belom, vgl. 
Bender 1977 (Fn. 3 S), 250; UJc/bubinger 1978 (Fn, 17). 40 m. w. N. 

40 Die Forschl.lng(·n zur Vcrfahrens~crcc h[i bkl'il {proc:cdural ;usticC'} deuten darauf hin , daß Verfahrenskon· 
tro llt fur die Lcgitjm:ttion/ Ah.ept:ull., llso auch fur die Befriedung dt· ( Konfliktp:mcitn von ausschbg. 
gebender Bedeutung ist; 'Igl. dazu auch Rohl , Klaus I' .: Verf;lIlrcns~erechtigkeit (Procedural Justi et:). 
Einruhruns in den Themenbereich und Uberbllck. ZfRSoz (14) 199}, I- H. 

4 [ Man VCr7.icluct dah t:"1 zugl('ich auf die oben erarterten Aspekrc der Offenheit h7.W. Gtnencrung neuer 
Gesichtspunkte und auf die Möglichkeit ··5ubstamleller EinflußnOlhmc. im Erortcrunbsu:rmin. Ob die 
emplrischl:! Erfahrung dies rcclufcrtigt, ISt durcn:ms nQch Hell. 
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Rechtsschutz. Dieser realisiert sich wiederum in den Informationen, welche die Ver­
waltung zur Kenntnis nimmt uml dann entsprechend verarbeiten kann, also in der 
Gewährung rechtlichen Gehörs im Termin." 
(5) Intere55envertretung: Hier liegt die weitestgehende Einschränkung der Zweckbe­

stimmung des Erörterungstermins gegenüber der allgemeinen Öffentlichkeitsbeteili­
gung. Die Repräsentation von Standpunkten, Interessen und Befürchtungen bezüg­
lich des beantragten Vorhabens vollzieht sich im ersten und entscheidenden Schritt 
durch das Erheben von Einwendungen. Die schriftlich formulierten Bedenken re­
präsentieren das Spektrum kritischer Meinungen in der Bevölkerung. Demgegen­
über gewinnt der mündliche Termin keine weitere Funktion." 
(6) Legitimation/Akzeptanz: Die Bereitschaft der Öffentlichkeit zur Annahme der 
Entscheidung wird nicht nur mit formalen Mitteln erzeugt, also nicht all.ein schon 

dadurch, daß jede Person schriftlich "protestieren« kann - ja nicht einmaJ allein 
dadurch, daß "Stellvertreter« der Öffentlichkeit überhaupt am Erörterungstermin 
teilnehmen. Sondern sie beruht schlußendlich darauf, daß der konkrete Ablauf des 
Verfahrens, und damit auch des mündlichen Termins, zur Abnahmebereitschaft mo­
tiviert. Dies wird in der Face-to-face-Interaktion unter den Anwesenden verhandelt 
und erSt dann an eine breitere Öffentlichkeit weitergegeben. Dies macht den Stellen­
wert des Erörtemngstermins im System der Beteiligungsformen noch einmal deut­
lich: Fokussierung und Verstärkung einzelner Verfahrensleistungen durch Münd­
lichkeit und Unmittelbarkeit. Diese fokussierende Aufgabe von Erörterungstermi­
nen ergibt sich nicht zuletzt daraus, daß alle Einwendungen hier voLlständig 
abzuhandeln sind. Der Erörterungstermin liefert somit ein akr.uelles und vollständi­
ges Bild des Sachstandes. 
Akzeptanz unter deo Teilnehmetn kann ein Erörterungstermin deshalb vOr allem 
dadurch herstellen, daß er die bereits angesprochenen Leistungen (InfOlmation Be­
hörde/ Bürger, dadurch Transparenz und Möglichkeit der Verfahrenskontrolle) er­
bringt. Daß diese sich funktional auf das übergeordnete Ziel des Interessenausgleichs 
und damit auch der Annahmebereitschaft beziehen, wurde bereits erwähnt. So gilt es 
in Rechtsprechung und Literatur weithin als un bestritten, daß speziell dem mündli­
chen Erörterungstermin die Aufgabe zufällt, die widerstreitenden Standpunkte 
umfassend darzustellen und zu diskutieren," dadurch für die Bereitschaft zur Ab­
oahme der Entscheidung und damit letztlich auch für eine Befriedung der Konflikt­
parteien zu sorgen.45 

Zusammenfassend läßt sich feststellen: Es gibt eine Reihe normativer Gründe für die 
Einrichtung mündlicher Erörterungstermine in Verfahren der Öffentlichkeitsbeteili­
gung. Dem mündlichen Termin können rechtliche Funktionen zugewiesen werden, 
die durch die übrigen Verfahrenselemente nicht vollständig abgedeckt sind. Die Pra­
xis hat allerdings erhebliche Ernüchterung gegenüber diesen rechtlichen Funktionen 
aufkommen lassen, wie im folgenden dargestellt wird. 

42 HirschJSchmidt-DIJczuhn GenTG. Rn. 60 zu § 18. 

43 Hoffmann-RiemlRubbcn 198" (Fn. JO), 21 f.. d,e sich hier ,lUr das SondervofUm von SlmoniHeußner zu 
BVcrfGE 51. jO (n) ber'ufen, z.ichm inso fern einen ubcrgcn cr~l, siercnd('n Schluß von der Öffcnrlich­
kcitsb('{eiligung insges,lffit :tur den Erorterungslcrmin. 

44 Eil] direkter lntcrcsscnausgleich im und durch den Erbrt('_run !;~tcrmin kommt im Gegensau. zum Pb· 
nungsrecht bei den gC'bundenen Entscheidungen des u~'chi1 ischc n Sichcrhcitsrt:'chts (§§ 6 ß[mSch G, l6 
GenTG) njeh! in Betracht. Hierin liegt eines der sysrcm anschen Probleme der bHcndichkeitSbefedi · 
gung. 

"5 BVerwGE 57.297; 60, }06; weitere NJ.chweise: Kopp VwvrG, Rn. 56 zu § 73; ebenso Kurz. I991 (Fn. 3:')' 
22; UleiLaubingcr (Fn. 27). 
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Jl6 4. Der Erörterungstermtn zwischen Partizipation und Frustration 

Die Realität vieler Erörterungstermine ist im Vergleich zu den recht hochgesteckten 
Erwartungen eher deprimierend. Wenn man die Berichte aus der Praxis und die 
empirischen Untersuchungen zur Bürgerbeteiligung im Verwaltungsverfahren bei 
umwelt releva nten Großvorhaben betrachtet, kommt man zu der VermuIU ng, daß 
kaum eine der genannten Funktionen erfüllt wird. Erörterungstermine scheinen vor 
allem den Effekt zu haben, ohnehin vorhandene Frustrationen zu verstärken und die 

jeweiligen Vorurteile zu festigen. So meinen Gerhardt und Jacob, die Trennung ,,"wi­
schen der "lnnenwelt« der Hersteller, Betreiber, Gutachter und Behörden und der 
»Außenwelt« der Dritten werde "durch die fachliche Unergiebigkeit von Erörte­
rungsterminen verstärkt, sofern die immer gleichen Argumente öde wiederholt 
werden. Öffentlichkeitsbeteiligung wird dann zur lästigen Pflichtübung: der Cireu­
lus vitiosus von fehlender Akzeptanz und Verstärkung des Vorurteils setZt ein.,,·' 

Der Erönerungstermin in seiner bisherigen Form wird von Verwaltungen als zeit­
und kostenträchtiges Hindernis empfunden. Ebenso sind aber auch Frustrationen 
auf Seiten der interessierten Bürger unverkennbar, jedenfalls solange sie starke Hoff­
nungen auf die Möglichkeit richten, im Termin die Technik als solche verhindern zu 
könnenY Meistens gelingt ja noch viel weniger. Petermann kommt - am Beispiel 
einer Fernstra.ßenplanung - zu dem Schluß, der Hauptmangel der derzeitigen Kon­
struktion liege in dem Umstand begründet, daß Partizipation sachlich und zeitlich 
nachrangig sei. Es gebe de facro meist nichts mehr zu entscheiden." Solche Verfahren 

werden folglich als "Farce« und " abgekartetes Spiel. kritisiert, mit dem nur noch die 
einmal getroffenen Entscheidungen der Öffentlichkeit schmackhaft gemacht werden 
sollen .... Deswegen scheint es in vielen Fällen nicht so sehr um die inhaltliche Dis­
kussion als vielmehr um die Herstellung von Waffengleichheit zu gehen.'" Ein 
weiteres Moment tritt hinzu, sobald organisierte Gruppen aus der Umweltbewegung 
am Verfahren teilnehmen. Für sie scheint der Erörterungstermin vOr allem eine stra­
tegische Bedeutung zu haben" Er kann dazu dienen, die Verr.rauenswürdigkeit von 
AntragsteLlern und Behördenvertretem zu erschüttern und dadurch Anhängerschaft 
zu gewinnen. Dies kann etwa durch möglichst eXlensive Thematisierung erreicht 
werden, wobei gleich7.eitig sichtbar wird, dall die Bedenken, die die Einwender ha-

46 Gcrhardt/Jacob J986 {1-'11. 5)1 27 [ ; ahnlieh Bechmann Spcyerer Forschungsberichte loh (Fn. I I) •. 41 H. 
(64); als 1.uminde!>t 3mbiv3len( bezeich nen auch ZiJleßen und Barbian die bl:;:herigen Erfahrungen mit 
Buq.;erbeteiligung: Zilldh:n. HorstlB:trbian. Thomas W.J.: Ncue Fo rmen der Konfliktregdung In der 
Umweltp ... )litlk. Aus Politik und Zei tgeschichte. Beilage zur Wochc:nz.euung Das Par!;l!ll"Ilt, 
ß 39-4011992, [4-2.1. 

47 Daß diese HoFfnung di ... -. Kommunik;ltionen des Erorterungstermins '1-U einem betrachtlichen Teil be­
stimmt, zeigen lcilnehmende ßeobachrungen des Verbssers in den Verfahren Zu Freisetzungsamr;i!;cn in 
!'orthcim und Ge_rmenng 199} . Da5 M:ttcrial ist noch nicht systemllisch l.usg~we r(er, laßt abervorslch­
t.ig~ eiazclfallbez.(l;;ene Aussagen zu. 

48 Peterm3n n, ThOnl;l'.: Von Bordeaux nach ISlallbul - Öffentlichkcit$bcteihgung beim Bau eines Teilstucks 
dlT Autobahn A 9S/A 86 1. Tellstudie im R3h.men des Projekts . Oie Öffentlichkcitsbctt:iligung bei der 
Gcnc:hmigung von umwdtrelevanten Großvorhaben .. . Speyer 1991, Vf. 

49 Schmittcl, Wolfram: Die Öffenthchkeitsbetciligung im Genehmigun~svcrfahren fur GKN Il- Akteure, 
Kommunibtions- und Inter3ktionsscrukturen, administ.rative Abw.lgung. In: Speyerer Forschungsbe­
nchte 7011 (rn. 11), 1 5~260 (223). 

50 Ebenda~ Petermann 1991 (Fn.48), 125 fL; vgl. auch Bora, A Hons/Doben, Rainer: Konkurrierende R3-
[ionalitaten - Politlscher und technisch-wissenschaftlicher D;sku~ im Rahml'n einer Tcchnik.folgcnab­
schaLZung von gentechnisch erzeugler Herbizidresistenz in KuhurpfI31l2.cn. SOl.Ia1e Welt (1-4) 1993, I, 
7$- 97; Bord, Alfons: Gesellschaftliche In[('gralion durch Verbhrcn - Zur Funktion \'on Verfahrensge­
rechtigkeit in der Technikfolcen3b~chjl7.ung und -hewertung. ZfRSO'1. (' .. > 199}, " ~ 5-79; don ließ sich 
beim "politischen Diskurs .. dasselbe Phänomen beobaclHen. 

51 Dar-::\uf demen Außcrungcn von Personen -::\ us den Umwdtbt~wcgllllg(:n 41n laß lIch des Erörtcrungstcrmins 
nnch § 18 GcnTG in Nonhclrn 199} hi_n. Vgl. auch Rucht, Dietcr: GcgcnoHcnt.lichkcll und ExptOrten. Zur 
Institutionalisicrung des Widerspruchs in Politik und Rl"chl. ZfRSOl. (9) 1988, 2., 2.9O-}OS. 
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ben, in einem solchen Anhörungsverfahren auf Grund der rechtlichen Vorgaben zum 
Teil nicht untergebracht werrden können - jedenfalls dann nicht, wenn sie über das 

Konkretistische des Antrags/Verfahrens hinausgehen, sich aufs Grundsätzliche be­

:liehen und vorwiegend ethisch-moralischer oder politischer Narur sind. Oder man 

kann versuchen, eine Verschleppungstaktik einzusetzen : so sollen beispielsweise die 

Betreiber gentechnischer Vorhaben an einer wunden Stelle getroffen werden, indem 
man versucht, durch die Ausdehnung des Erönerungsterrnins die Freisetzung im 

laufenden Jahr zu verhindern. Diese und ähnliche Beobachtungen nähren den Ver­

dacht, die oben genannten rechtlichen Funktionen des Erörterungsrermins würden 

praktisch nicht erfüllt. 
Mit Blick auf das Gentechnikrecht läßt sich diese Vermutung durch folgende empi­

rische Beobachtungen weiter untermauern. Sie haben vorläufigen Charakter. Wenn 

sie sich systematisch erhärten lassen, zwingen sie gegenüber einzelnen rechtlich in­

tendierten Funktionen zu gewissen Rclativierungen: 
ad I. Informationsfunktion (Behörde): Es ist nur selten festzustellen, daß die betref­

fenden Fachbehörden neue entscheidungsrelevante Sachgesichtspunkte aus dem 

Erörterungstermin mitnehmen - auch dann, wenn auf der Einwenderseite Experten 

vertreten sind. Die Sachverhaltsermittlung beruht zum großen Teil auf gründlichen 

weltweiten Literaturrecherchen sowie auf Forschungserfahrungen der beteiligten 

Fachbehörden oder von Mitgliedern der ZKBS. Anders als beispie.lsweise im Baupla­
nungsrecht gibt es hier auch so gut wie kein standortbezogenes oder alltagsweltliches 

entscheidungsrelevantes Wissen, mit dem die Bürger die Verwaltung beeinflussen 
könnten.!' 

ad 2. Informationsfunktion (Bürger): Dieser Zweck wird sicherlich zu einem guten 

Teil erreicht - wenngleich mit oftmals erheblichem Aufwand, der sich vielleicht ver­

ringern ließe. Trotzdem sind Zweifel angebracht. Zwar läßt sich nicht bestreiten, daß 
im Erörterungstermin für viele Einwender die Möglichkeit besreht, Fragen zu stellen 

und sich detaillien: umerrichten zu lassen. Sachkundige werden vor dem Hinter­
grund der ausgelegten Aotragsunterlagen kritische Fragen stellen und vielleicht neue 

Aspekre erlahren können. Ob dies auch für diejenigen zutrifft, die weniger oder gar 

nicht mit der Materie ven:raut sind, darf jedenfalls insoweit bezweifelt werden, wie es 

um die Risiken der Technik geht, für deren Einschätzung Expenenwissen - vielleicht 
nicht h.inreichend, aber doch zumindest - unabdingbar ist.') Genauere Untersu­

chungen dazu liegen noch nicht vor. 54 

ad 3. Kontrollfunktion : Kontrolle benötigt Sachverstand. Auf dem vergleichsweise 

komplexen Gebiet der Biotechnologie wird nur derjenige mit den [achbehörden 
mithalten, der sich Expertenwissen angeeignet hat, und zwar gerade auch im Bereich 

von unsicherem Wissen und Bewertungsspiclräumen. 55 Vergleichbares gilt übrigens 

S 2 Dies I{'gen corste Gespräche mit .- Schlussclpersonen . aus der Verwaltung nach den gcntcchntkrt:chdichcn 
Genehmigungsverfahren in Non.hc,im und Germcring nahe . Sie stellen fn!lbeh k('intn l'mpirischen N ach­
weis dar. Dieser kann nur durch eine genauere Anal yse der Verhandlungen gefuhrt werden. 

D Auf dem Frorterunf,stermin in N ortht:im wolht: ein - im ubrigen keineswegs schlecht inrormiener -
Einwender Wissen , wesh:tlb in einem Nichtbd311sgebiet virusrcs ist..coce Ruhen freigesetzl werden. Es 
gelang keinem dtr ;mwesl'nden Experten, IlU'n das z ugrunddicgendc Kontrollgruppt:n-Dcsign begreinich 
zu machen und ihm d:ldurch seim' Befurchtung zu nehmen, durch die Frdst:tzung wurden Vin:n (I ) 
eingeschleppt. Sicherlich lag das auch an mangelndem padagobischem Einfuhlungsvermogen. Trotzdem 
weist der Vorfall auf ein ernstzunehmendes Problem hin . 

H Immerhin gibt die im Rahmen de r Speyeri: I'/ Karisruher Swdif: durchgefuhrtc Bevö lkerungsumfrage ei ­
nen Hinweis: verst :tndlichc:re und zahlreichere Informationen s(ehen an erster bzw. driner Stelle eint'r 
\'on dcn Befragten erstellten Wun s<:hll ste bczuglich Veranderungen im Genehmigungsvcrfahrc:n . Spererer 
Forschungsberichte 70h (Fn. J I ), }61. 

55 Van den Daclc, Wolrgang: Scicntific Ev idcncc ;md the Regulation of Technical Risks: Twcnty Yl.:ar~ of 
Demythologil.ing [he E;rperu:. In: Steht .. NicolEricson, Ricb.1.rd V. (cds. ): Thc Culture and Power of 
Knowledgc . Inquiries imo Contcmporary Soeieties. Berlin, New York 1991., )23-340. 
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pB auch hinsichtlich der Rechtskenntnis, die nötig ist, um sich in verfahrensrechtlicher 
Hinsicht mit Erfolg zu behaupten)6 Beide Voraussetzungen sind in der Praxis wohl 

nur zum Teil erfüllt. Die Ausgestaltung von Erörterungsterminen müßte dies be­

rücksichtigen . 
• d 6. Legitimations- bzw. Akzeptanzfunktion : Hier ergeben sich Bedenken in zwei­
erlei Hinsicht. Zum einen wird die Legitimationswirkung des Erörterungsterrnins 

stets von der Erfüllung der ersten drei Funktionen mit abhängen. Wenn sich dort 
bereits Hindernisse auftürmen, erscheint es zunehmend unwahrscheinlich, daß über 
die Öffentlichkeitsbeteiligung Vertrauen und Konsens erz.eugt werden. Zum anderen 

ist zu berücksichtigen, daß die Auseinandersetzungen über neue Techniken mit 
grundsätzlichen Dissensen aufgeladen sind. Die daraus resultierende Tendenz zu 
Grundsatzdebatten und zur Präsentation fundamentaler Gegensätzlichkeiten wirkt 
sich regelmäßig konfliktverschärfend aus." Aus mangelnder Information erwach­
sende überzogene Erwartungen an das Verfahren, gepaart mit der Erkenntnis, daß 

die entscheidenden Weichenstellungen schon im Vorfeld stattgefunden haben, tun 
ein übriges, um Frustration statt Akzeptanz zu erzeugen. 
Dies bestätigen zahlreiche Kritiken, die bei der teilnehmenden Beobachtung dreier 

Erörterungstermine über F reisetzungsvorhaben im Jahre '993 notiert wurden)8 So 
war zum einen eine de-Iegitimierende Wirkung des Verfahrens zu erkennen, Wenn­
etwa konservativen Verrechtlichungs-Kritiken vergleichbar - die Kompliziertheit 

und Umständlichkeit staatlicher Entscheidungsprozesse angegriffen wurde. Zum an­

deren war auf Seiten mancher Einwender deutlich sichtbar die Enttäuschung und 

Wut über die Vernachlässigung ethischer und politischer Aspekte, über das "Zerre­
den« von Betroffenheit, über "bürokratische Winkelzüge«. Die de-Iegitimierende 

Wirkung des Verfahrens kam hier in komplementärer Form zur Geltung: ähnlich wie 
in gesellschaftskritisch motivierter Mißbilligung von Verrechtlichungstrends wurde 

implizit behauptet, bürokratische Handlungsformen wirkten restriktiv gegenüber 
den freiheitsverbürgenden Grundrecluspositionen. Recht sei das Medium, mit dem 
Herrschaft gesichert werde)9 

Insgesamt wird man also nicht fclgehen, wenn man dem Erörterungstermin eine 
grundlegende empirische "Funktionsschwäche« attestiert. Denn nach allem, was 

man heute weiß, werden die rechtlich vorausgesetzten empirischen Wirkungen einer 
breiten Öffendichkeitsbeteiligung nur sehr schlecht oder gar nicht erreicht.60 

56 Zahlreiche, zum Ted sehr emOlional gcfuhrte Auseinandersetz unij,cn liber Verfahrensfragen scheinen 
weitgehend durch dir Unkl'llmnis verbhrensrech[lichcr Grund\'onu~sctz.llngcn mitbcnlOlm t zu sein. 
Zum Bli~picl dJirt"te die An.~i,:ht weit vt:rhrcirct sein, daß grund :o;;itzlich alle Verfahrcmfehler em,<;t hei ­
dungserheblich und ).!:crichtlit:h uberprufbar st:lcn. 

57 Hoffmann-RicmlRubbert 1984 (I-n. 30), 19 H.; Gloede in Spcyercr Forschungsberichre 7011. (Fn. 11). So; 
Bora/Dobcrt '99J (Fn. 50). 

58 Vgl. Fn. 47. 
59 Dies iSl bekanntlich auch die Grundthne hei Habennas,Jurgen: TheOrie des kommunikativen I landeIns. 

Frankfurt/M. 191\ I, Band Tl, Kap. VIi r, S. pz ff. 
60 D::mebcn zeichnen si..:h !a[eme Funktionen ab: der Erorrcrungsl(-rmin als »medIales .. Forum der Sclhsl­

inszemerung und der Mobl!J~ierung polillSchcr Anhangerscha.lt. 
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5. PlädoyeT Jür eine Suche nach "neuen" PartizipationsJormen 

Empirische Funktionsddizitc bleiben, wie die rasche Novellierung des GenTG be­
weist, nicht folgenlos. Die vorangegangenen Überlegungen haben überdies gezeigt, 
daß mit den rechtstatsächlichen Aspekten auch die dogmatische Begründung für eine 
breit angelegte ÖffenrLichkeitsbeteiLigung im Erörterungstcnnin steht und fällt. 
Schließlich sollte nicht übersehen werden, daß auch die geschilderte »Temporalisie­
rung« des materiellen Rechts ins Kreuzfeuer verfassungsrechtlicher Kritik geraten 

könnte, falls sich erweisen sollte, daß die in der Forderung nach dynamischen 
Rechtsschutz enthaltene "prozedurale Absicherung« ohne empirisches Korrelat 
bleibt. Dagegen läßt sich kaum einwenden, die Öffentlichkeitsbeteiligung sei zwar 
dysfunktional, was ihre manifesten rechtlichen Funktionen betreffe, sie sei aber ein 
nützliches Instrument politischen Handeins, erfülle also andere wichtige Funktio­
nen. Das Rechtssystem wird dort kaum noch genügend legitimierte Entscheidungen 

produzieren und der Gesellschaft Konfliktregelungen abnehmen können, wo qua 
Öffentlich keits be teil igung Legitimationsdefizite und Konfliktverschärfung entste­
hen. Es wird kaum zur gesellschaftlichen Integration beitragen, wo seine Mechanis­
men allem Anschein nach an den Differenzen zwischen unterschiedlichen Ansprü­
chen vorbei operieren. Es bes teht also durchaus Anlaß, die vermuteten Funktions­

defizite ernstzunehmen. 
Ob sieh allerdings genau diejenigen rechtspolitischen Konsequenzen aus diesen Be­
obachtungen ableiten lassen, die der Gesetzgeber letztlich mit der Novellierung des 

GenTG gezogen hat, scheint mir durchaus fraglieh zu sein. Denn in diesem Punkt 
herrseht m. E. zunächst noch erheblicher theoretischer und empirischer Aufklä­
rungsbedarf. Schließlich kann man die skizzierten Befunde - falls sie sich empirisch 
verdiehten lassen - auf zweierlei Art und Weise interpretieren, und zwar mit jeweils 
entgegengesetzten rechtspolitisehen Konsequenzen. 
So kann man die gesehilderten Schwierigkeiten mit der Öffentlichkeitsbeteiligung 
damit erklären, daß die Annahmen über deren manifeste Funktionen zwar in ab­
straeto zutreffen, aber durch mangelhafte Implementationsbedingungen in conereto 
unterlaufen werden, daß also in der Praxis die Öffentlichkeitsbeteiligung nicht »rieh­
tig« realisiert wurde. In diesem Fall wäre an dem bisherigen gesetzlichen Modell im 
Prinzip festzuhalten gewesen. Es wäre dann über eine Verbesserung einzelner Ele­
mente nachzudenken. Dieser Interpretation scheinen in einem vergleichbaren Kon­

text die Autoren der mehrfach zitierten Studie »Die Öffentlichkeitsbeteiligung bei 
der Genehmigung von umweltrelevanten Großvorhaben« zuzuneigen.G' Sie fordern 

im wesentlichen erweiterte Partizipationsmöglichkeiten innerhalb des etablierten Sy­
stems. Allerdings läßt sich einwenden, daß das gesamte Argument auf einer petitio 
principii aufbaut: auf der Annahme, daß Partizipation in der bisherigen Form (also 

etwa in der Form des § 18 GenTG a. F.) per se förderungswürdig sei. Diese Annahme 
kann aus dem dort erhobenen empirischen Material nicht wirklich erhärtet wer­
den. 
Zwar wird völlig zu Recht betont, daß der Erörterungstermin in erster Linie ein 

Kampf um die Fesrlegung der Kommunikationsstruktur sei." Gruppen, die sieh 
vornehmlich an »Einwegkommunikation« oder "positioneller Kommunikation« 
orientierten, so wird gesagt, stel.lten in erster Linie auf die bürokratische Rationalität 
des Verfahrens ab, das auf die Entscheidung zugeschnitten ist und nicht so sehr auf 

61 Vor allem: Spcyercr Forschungsberichte ßaod 70, Gloede/ßechmann (Fn. I I); zum Erortcrungsrcrmin 
nach GenTG begl keine .... erglelchbare empirische Literatur vor. 

62 ßcchmann ebenda, 19 H. 
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)20 Werbung, Akzeptanzbeschaffung, Beteiligung der Bürger oder Legitimation. Die 
Rationalität moderner Verwaltung stütze sich gemäß dieser Sichtweise, so heißt es 
zutreffend, auf die funktionale Differenzierung der Gesellschaft, in der Entschei­
dung und Konsensbeschaffung regelmäßig auf unterschiedliche Subsysteme, nämlich 
auf Recht und Verwaltung im einen und Politik im anderen Fall verteilt sind. Nun 
wird aber gleichzeitig die Beobachtung von Schwierigkeiten im Erörterungstermin 
dazu benutzt, diese theoretische Beschreibung funktionaler Differenzierung und das 
zugrundeliegende theoretische Konzept anzugreifen. Alle im Gefolge von Öffent­
lichkeitsbeteiligung auftretenden Schwierigkeiten werden nich; als Folgeprobleme 
dieser »partizipatorischen Öffnung« des Rechts und damit einer Entdifferenzierung 
zwischen den gesellschaftlichen Teilsystemen, sondern als Ausdruck mangelnder Be­
teiligungschancen, also gewissermaflen als »Reste bürokratischer Strukturen« und 
damit als Auswirkung gesellschaftlicher Differenzierung interpretiert. Theoretisch 
ist dies allerdings nicht zwingend. Eventuelle Reibungsverluste infolge der Jeder­
mann-Beteiligung lassen sich ebenso gut als Konsequenzen eines Entdifferenzie­
rungsprozesses zwischen rechtlieber und politischer Rationalität besehreibcn.6l 

Dieses Argument kann zum einen aus demokratietheoretischer Perspektive unter­
mauert werden. Dcmokratietheoretisehe Postulate einer "Öffnung« von Verwal­
tungsverfahren sind keineswegs neu. Man wird aus diesem Grunde nicht umhin 
können, zuerst einmal zu prüfen, ob nicht vieles von dem, was beispielsweise Scharpf 

vor beinahe einem Viertel Jahrhundert völlig zu Recht eingefordert hat!' mittler­
weile schon in die Praxis umgesetzt ist. Und darüber hinaus: ob nicht falsch plazierte 
Partizipationsforderungen auf Errungenschaften moderner Gesellschaften zurück­
schlagen, funktional ausdifferenzierTe Teilsysteme über deren Tragfähigkeit hinaus 

belasten und damit letztendlich gesamtgesellschaftlich desintegrieren. Man könnte 
also versucht sein zu fragen: welches sind »die rechtlichen Kosten der Politik .. ? 
Deshalb erscheint es angebracht, die Fr3ge nach den Modernisierungschancen mo­
derner Gesellschaften in einem radikaleren Sinne zu stelleo als die erwähnte Karls­
ruherlSpeyerer Studie, nämlich ohne sich bereits mit der Problemstellung auf 
Rationalitäts- und Legitimitätsunterstellungen einwlassen, deren Anteil an empi­
risch Zu beobachtenden Problemlagen man doch gerade untersuchen will'! 

Zum anderen sprechen auch folgende Gesichtspunkte für eine differenziertere Beur­
teilung der empirischen Funktionen von Erörterungstcrmincn: Wenn wir vorläufig 
einmal mit Gerhards und Neidhardt von der Annahme ausgehen, Öffentlichkeit sei 
als intermediäres soziales System zu begreifen, dessen Funktion in der Vermittlung 
zwischen Politik und anderen Teilsystemen der Gesellschaft besteht,66 so wird leicht 

6J Vbl. etwa l uhm:lnn. Niklas: PartiZipation und Legitimation: Die Ideen und die Erfahrungen. In: Jers.: 
SoziolOGische Aufkbrung 4- ßciuoigc zur funk.tion~len DiHerenzierung der Gtst llschaft. Opbden 1987, 
1';2-160. 

64 Sch.lrpf hatte 1970 in .,Die politischen Kosten des 'Rechtsstaats ..: fur eine Uberm,hme einiger Aspekte des 
US--:amerikanischcn Verwahung-sverfahrens pladicrt. Scharpf. Fritz: Die politischen Kosu"n des Rechts­
SlJats. Eine vergleichende Studie der deutschen und amerikanischen Verwaltungskontrollen. Tübingen 
1970 . 

61 Davon geht 3uch Offe aus, der in manchen DClail_s zu a.hnJichen Annahmen gelangt wie die hier vorge· 
stellten Uberlegungen: affe. Claus: Die Utopie der Null~Optlon . ModemIT;\[ und Modemisicrung .us 
politische Gurekritcrien. In: Berger, Johanne~: Die! Modeme - Kontinuitltt'fI und Zasuren. Gouingcn 
1986, 97- 1 19- Ganz 3J1ders dagegen Habermas (Habcrmas, j urgen: Faktizitoit und Geltung. Bettrage zur 
Diskurstheorie dl's Rechts und des demokratischen Rechtsstaats. Frankfurt/M. 1992, 527), der im Zu· 
sammenhang mit admimstrat iver Normbildung meint : ··Die Anzeichen einer Erosion des Rechtsstaates 
signaliSieren gewiß Krisemendenzen; wal.> sich dann manifestiert, ist jedoch eher die um:.urelchcndc In­
slitut.ionalisitfung recht'>staadicher Pnnzipien als eine ausweglose Ub('rforderung d('r komplexer gcwor­
denen Slaatsutigkeit durch diese Pnnl,lpien .. - eine vicllei..:ht doch etwas vorschnell..:: Behauptung 
angesichts kontrovers diskutit:l"(er'" empirischer Frlgcn. 

66 G(; rhards.Jur~sn/ Ncldl1;\rt, Fricdhdm : Strukturen und Fllnktiof}l'1l moderner ÖHentlichkcil. Fr:lgestel~ 
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ersichtlich, daß diese Funktion im Verhältnis zum Rechtssystem möglicherweise auf 
ganz unterschiedlichen Wegen erfüllt werden kann. Deswegen ist es mit Forderun­
gen nach der Beibehaltung der alten Form oder nach einer Ausdehnung der 
Öffentlichkeitsbeteiligung ebensowenig getan wie mit der ersatzlosen Streichung des 
Erörterungstermins. Man muß zunächst einmal auf abstraktem Niveau sehen, daß es 
hier verschiedene, funktional äquivalente Lösungen geben könnte: man kann auf 
Information bzw. Transparenz setzen, auf Partizipation im Sinne von echter Mitbe­
stimmung, auf indirekte Kontrolle über die öffentliche Meinung (Massenmedien), 
auf direkte politische Steuerung (ministerielle Erlasse in der einen und Informations­
pflichten in der anderen Richtung) usw. Diese funktionalen Äquivalente unterschei­
den sich ihrerseits in mehreren Ebenen : sie tendieren entweder zu Differenzierung 
zwischen der Politik und anderen Systemen oder zu Entdifferenzierung, zu Flexibi­

lität des Vermittlungsprozesses oder zu Rigidität usw. Das heißt, sie werden jeweils 
in mehr oder minder weitem Umfange geeignet sein, das Rechtssystem bei der Ent­

scheidung über neue Technologien zu unterstützen. 
Es ist also dUel, eine von der oben erwähnten Position abweichende Interpretation 
denkbar: nämlich daß die Funktionsbeschreibungen des Erörterungstermins grund­
legend korrekturbedürftig seien. Wenn dies der Fall sein so llte, wird weiter zu prüfen 
sein, ob die Abschaffung der Öffendichkeitsbeteiligung in rechtlichen Verfahren die­
ser Art der einzig gangbare Weg war oder ob es Möglichkeiten gibt, den verfassungs­
rechtlich und demokratietheoretisch begründeten Partizipationsgedanken in geeig­
neteren Formen und Foren zu realiseren. G7 

Das Problem scheint speziell im Falle der Gentechnik darin zu bestehen, daß der 
prinzipielle Dissens um teehnikpol.itisehe Optionen nicht durch rechtlich-admini­
strative Verfahren allein zu integrieren ist. Die gravierende Frage ist dann, wie denn 
der fundamentale Widerspruch, der »Wertkonflikt« abgearbeitet werden kann. Ins 
Verwaltungsverfahren passe er nicht, so wird verschiedentlich vermutet. 68 Das Glei­
che gilt aber auch für manche »alternative Konfliktlösungsverfahren « wie etwa die 
Mediation: eine der wesentlichen Vorbedingungen für ihre Anwendung ist nach all­
gemeiner Ansicht das Vorliegen eines Interessenkonflikts, der Spielraum für Ver­
handlungslösungen läßt und nicht durch fundamentale Gegensät.ze blockiert wird.6

, 

Wenn sich tatsächlich diese beiden Wege als Sackgassen erweisen sollten, müßte dann 
die Gesellschaft an diesem Punkt auf Integrationsleisrungen verzichten? Oder sollten 
alternative Formen der Bürgerbeteiligung wie beispielsweise Politikdialoge, partizi­
patorisehe Technikfolgenabschätzungen oder "Runde Tische« in Erwägung gezogen 
werden? Wie ließen sich solche Formen von einem »prozeduralen« Recht nutzen? 
Hier sind, wie mir scheint, die zentralen Fragen noch ungeklärt . 
"Partizipation innerhalb des Verwaltungs verfahrens in der früheren Form oder an­
dere bzw. ergänzende Formen der Jedermann-Beteiligung?«, das ist die strittige 
Konsequenz der empirischen Funktiol1sprobleme, wenn man aus den dargciegten 
normativen Gründen die direkte, mündliche Öffentlichkeitsbeteiligung nicht voll-

lungen und Ansatze. In: Mullcr-Doohm, Stefan/ Neum:,mn-Braun, Klaus . Hrsg.); Öffendichkeit, Kultur, 
Massenkommunikation. Oldenburg 1991, JI - 89. 

67 Er$ll." Überlegungen ~ur integnllivC'n Funktion von TechnikIolgt:n3bscha{;~ungt:n : Bora 199} (Fn. 50). 
68 Ganz im Gegensatz zu Vilhelm Auberts viclzuicrtem Aufs:uz . Competition And Dissensus ... der noch 

davon ausgegangen war, Wenkonfliktt: scien l)'pischcr.veisc ein l~all fur (las Recht: Aubcrt. VilhC'lm: 
Compccition and dis5cnsus: rwo types of conflic( aod oi conflitl resolution. Journal of Conflict Resolu­
tion (7) '96), " 26-42 ( 011.). 

69 Zilleßen/Barbian 1991 (Fn. 46) ,17; Susskind, Lawrence EJ MacM:r.,hon. Gerard: Theone und Praxis ;lUS· 

g('haodeher Normselzung in den USA. In: Hoffmann-Ricm. Wolrb~nglSchmidt-Aßmann. Eberhard 
(H,,~.), Konrlikrbewal"gunß du,e!' Vech,ndlungen. ß."d I. Baden-Baden '990,67-95 (S) ff.). Vgl. .ueh 
Goldberg, Stepben/Green. Eric D./S:\nder, Frank E. A.: Dispute Resolution. BostonlToronto 1985, 
Kap. LI. 
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J22 ständig zu den Akten legen will. Um das Non-Liquet zwischen den beiden disku­

tierten Interpretationsweisen aufzulösen, ist zunächst eine rechtssoziologische 
Untersuchung der Öffentlichkeitsbeteiligung im Anhörungsverfahren und speziell 
im Erörterungstermin angebracht-'O Es sollte geklärt werden, welche sozialen Struk­

turen sich dort de facto entwickeln, die möglicherweise für das Recht latent bleiben 
und sich in nicht intendierten und kontraproduktiven Effekten niederschlagen. In 
einem zweiten Schrite könnte dann untersucht werden, welche rechtlichen und so­

zialen Formen sich denken lassen, in denen die bewahrenswerten Elemente einer 

direkten, mündlichen Partizipation realisiert werden könnten, ohne daß man 
zwangsläufig alte Fehler wiederholen müßte. 

70 Ocr Verfasser fuhrt am Wiss:enschaftszentrum Berlin in Kooperation mit der Freien Untvcrsitat ßerlin 
und mit finanziell er J=o rdl"r"Ung durch die V\X/-S tiftung ein erstes Projekt zur Untersuchun g der Erorre­
rUllgslt~rtninc in drei gcmcchnikrtchdidltn Gl'nl'lllni~ungsvcrfahren durch. Dabei werden insbesondere 
;luch mogliche l>Schnitlstellcn .. zu Verbhrcn der Tcchnikfo!gerubsc.: h:ll7.ung uberpruft. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1994-3-306 - Generiert durch IP 216.73.217.52, am 29.04.2026, 07:00:09. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1994-3-306

